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D. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Regionalen Initiativen 

und Kooperationen für Frauen am Arbeitsmarkt
(RIKA)

Erl. d. MS v. 29. 11. 2023 — 204-43041 —

— VORIS 82300—

Bezug: Erl. v. 1. 3. 2022 (Nds. MBl. S. 394)
— VORIS 83200 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 1. 2024 wie
folgt geändert:
1. In Nummer 1.2 vierter Spiegelstrich wird die Angabe

„Verordnung (EU) 2021/1237 der Kommission vom 23. 7.
2021 (ABl. EU Nr. L 270 S. 39)“ durch die Angabe „Ver-
ordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom 23. 6.
2023 (ABl. EU Nr. L 167 S. 1)“ ersetzt.

2. Nummer 8.1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 AEUV,
die die Voraussetzungen der AGVO erfüllen, dürfen
wegen der Geltungsdauer der in Nummer 1.2 dieses
Erl. genannten beihilferechtlichen Rechtsgrundlage nur
bis zum 31. 12. 2026 gewährt werden, soweit nicht eine
Anpassung dieses Erl. an die ab dem 1. 1. 2027 gel-
tende beihilferechtliche Rechtsgrundlage erfolgt ist.“

b) In Satz 2 wird das Datum „30. 6. 2024“ durch das Da-
tum „30. 6. 2027“ ersetzt und das Semikolon und die
Worte „dies gilt nicht für Regionalbeihilferegelungen“
werden gestrichen.

c) Satz 3 wird gestrichen.
d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.
e) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2 Buchst. a“

durch die Angabe „Abs. 9 Buchst. a“ ersetzt.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 48/2023 S. 1118

Richtlinie zur Gewährung einer Billigkeitsleistung
für eine Weiterbildungsprämie für Industrie- 

und Fachmeisterinnen und Industrie- und Fachmeister 
mit Ausnahme des Handwerks

(Niedersächsische Weiterbildungsprämie)

Erl. d. MS v. 8. 12. 2023 — 13-530/0011/13.2 —

— VORIS 77400 —

Bezug: Erl. d. MW v. 3. 6. 2020 (Nds. MBl. S. 610)
— VORIS 77400 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 31. 12. 2023 wie
folgt geändert:
In Nummer 7 wird das Datum „31. 12. 2023“ durch das Da-
tum „31. 12. 2024“ ersetzt.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 48/2023 S. 1118

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

Richtlinie 
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen

zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Niedersachsen
(Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket 

ÖPNV 2024)

Erl. d. MW v. 12. 12. 2023 — 30250-2209 —

— VORIS 93200 —

Bezug: Erl. v. 2. 5. 2023 (Nds. MBl. S. 361)
— VORIS 93200 —

1. Zweck, Rechtsgrundlage
1.1 Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgaben-
träger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des
Deutschlandtickets gewährt das Land nach Maßgabe dieser
Richtlinie und § 53 LHO Billigkeitsleistungen. 
1.2 Mit dieser Richtlinie wird das auf Bundesebene in § 9
RegG verankerte Vorhaben des Deutschlandtickets in Landes-
recht umgesetzt und eine Rechtsgrundlage für die Weiterlei-
tung der Bundes- und Landesmittel geschaffen. Für die Wei-
terleitung dieser Mittel finden weiterhin die Regelungen des
in § 9 NNVG geregelten ÖPNV-Rettungsschirms entsprechende
Anwendung.
1.3 Ziel der Billigkeitsleistung ist es, die finanziellen Nach-
teile auszugleichen, die bei den Aufgabenträgern und Ver-
kehrsunternehmen durch die Einführung und Umsetzung
des Deutschlandtickets entstehen. Der zwischen Bund und
Ländern abgestimmte Tarif soll vor dem Hintergrund der an-
gestrebten Verkehrswende die Tarifschwelle für die Fahrgäste
absenken, ihnen durch eine einfache Tarifstruktur den Zu-
gang zum ÖPNV erleichtern und dadurch die Attraktivität
des ÖPNV im Vergleich zum motorisierten Individualver-
kehr im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes erhöhen.
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der
Leistung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ih-
res pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Billigkeitsleistungen 
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich

an die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im ÖPNV
in Niedersachsen, deren Ausgaben in den Monaten Januar
bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des Deutsch-
landtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Ver-
gleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch
Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. 5. 2023 geregel-
ten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betref-
fenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. 10. 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU
Nr. L 315 S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 2016/2338
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2016
(ABl. EU Nr. L 354 S. 22), oder aus allgemeinen Vorschriften
i. S. von Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
gedeckt werden können.

3. Empfänger der Billigkeitsleistung 
3.1 Empfänger sind die Aufgabenträger nach § 4 Abs. 1
NNVG, d. h.
— die Region Hannover für den SPNV und den ÖPNV in ih-

rem Gebiet (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a NNVG),
— der Regionalverband Großraum Braunschweig für den

SPNV und den ÖPNV in seinem Verbandsbereich (§ 4
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b NNVG),
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— die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH
(LNVG) für den SPNV im Übrigen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
§ 8 Satz 1 NNVG), 

— die Landkreise und kreisfreien Städte für den ÖPNV in
ihrem jeweiligen Gebiet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG) und

— Zweckverbände zur Wahrnehmung der Aufgabenträger-
schaft nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG für den in Nieder-
sachsen liegenden Teil ihres Verbandsgebietes.

3.2 Die Empfänger nach Nummer 3.1 machen ausgleichs-
fähige nicht gedeckte Ausgaben nach Nummer 2 von Aufga-
benträgern, denen sie die Aufgabenträgerschaft gemäß § 4
Abs. 2 NNVG übertragen haben, sowie von Gemeinden und
Verbandsmitgliedern in ihrem Zuständigkeitsgebiet, die ge-
mäß § 4 Abs. 3 NNVG ohne Aufgabenträger zu sein Verkehrs-
leistungen selbst durchführen oder durchführen lassen, ge-
genüber der Bewilligungsbehörde geltend. Die Billigkeitsleis-
tung ist entsprechend Nummer 5.4 für die Aufgabenträger,
Gemeinden oder Verbandsmitglieder zu berechnen. Die Mit-
tel sind weiterzuleiten. Es ist dabei sicherzustellen, dass die
maßgeblichen Bestimmungen des Bewilligungsbescheides
auch diesen Empfängern und den von ihnen unterstützten
Verkehrsunternehmen auferlegt werden. Dies schließt die
Nachweisführung ein.

3.3 Empfänger nach Nummer 3.2 können direkt einen An-
trag bei der Bewilligungsbehörde stellen, wenn der zuständige
Empfänger nach Nummer 3.1 seine Mitwirkung bei der Um-
setzung des Deutschlandtickets für alle seine Verkehre ver-
weigert.

4. Voraussetzungen 

4.1 Soweit die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.2
für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten
sie die Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko
tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwen-
dung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 über allgemeine Vorschriften oder
öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere beihil-
ferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter.
Auch die nicht gedeckten Ausgaben von Bürgerbusvereinen
im ÖPNV sind über diesen Weg ausgleichsfähig, soweit sie
das wirtschaftliche Risiko tragen.

4.2 Die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.2 können
alternativ vereinbaren, dass ein Ausgleich an erlösverantwort-
liche Verkehrsunternehmen unmittelbar durch den Empfän-
ger nach Nummer 3.1 unter Wahrung der beihilferechtlichen
Voraussetzungen erfolgen soll.

4.3 Die Erlösverantwortlichen sind dabei zu verpflichten,
an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen
Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche voll-
umfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche
überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeauftei-
lung abzugeben. 

4.4 Die Anforderungen und die in der Anlage aufgeführten
Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket wurden zwi-
schen dem Bund, den Ländern und der Verkehrsbranche in
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe (Koordinierungsrat) abge-
stimmt und werden weiterentwickelt. Um eine bundesein-
heitliche Anwendung des Deutschlandtickets zu gewährleis-
ten, sind die Empfänger und erlösverantwortlichen Ver-
kehrsunternehmen von der Bewilligungsbehörde oder im
Weiterleitungsverhältnis zu verpflichten, die Tarifbestimmun-
gen in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden und im Falle
des eigenen Verkaufs das Deutschlandticket unter dieser
Bezeichnung zu vertreiben. Die jeweils gültigen Tarifbestim-
mungen werden unter folgender Internetadresse veröffentlicht
https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html. Die Be-
schlüsse des Koordinierungsrates sind maßgebend.

5. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung

5.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleis-
tung gemäß § 53 LHO.

5.2 Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen voll-
ständigen Ausgleich in Höhe von 100 % der ausgleichsfähigen
nicht gedeckten Ausgaben. 
5.3 Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung
bzw. eines Zuschusses gewährt. 
5.4 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind
wie folgt zu ermitteln: 
5.4.1 Fahrgeldausfälle: Für jeden Tarifbereich (Verbundta-
rife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Beförde-
rungsbedingungen DB [BBDB], Deutschlandtarif [DT]) ist die
Differenz zwischen den um die jeweiligen Tarifanpassungen
auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und den
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate
des Jahres 2024 nach Maßgabe der Nummern 5.4.1.1 und
5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-
Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer).

Die Verbundorganisationen haben den Empfängern bzw.
erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen die für die An-
tragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 

Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden
nicht berücksichtigt.
5.4.1.1 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf
den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 ist die Anzahl
der im jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Verbund ge-
meldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preis-
stufe der Monate Januar bis Dezember 2019 mit der für diese
Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende
Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2024 geneh-
migten Preisen zu multiplizieren. 

Preisanpassungen, die ab dem 1. 1. 2024 wirksam werden,
sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und
alle Preisstufen vorzunehmen. 

Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Refe-
renzpreise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlun-
abhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung
nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarif-
anpassung für die Hochrechnung maßgebend. 

Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarif-
struktur, die nach dem 15. 1. 2023 wirksam wurde, ein Ver-
gleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019
nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. 1. 2023 ermittelt
und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung
auf 2024 fortgeschrieben. 

Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandwei-
ter Gültigkeit nach dem 15. 1. 2023 abgesenkt, sind für diese
Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis
des Preisstandes zum 1. 1. 2023 zu ermitteln und über die
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fort-
zuschreiben.

Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarif-
anpassung gegenüber dem mit Stand vom 1. 10. 2023 bean-
tragten Tarif mit Stand vom 31. 12. 2023 um mehr als 8 %,
darf für die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe
nur eine Steigerungsrate von 8 % zugrunde gelegt werden. 

Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des
Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten Einnahme-
steigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den
Jahren 2023 und 2024 werden die nach den Sätzen 1 bis 6
ermittelten Fahrgeldeinnahmen für beide Jahre um insge-
samt 2,6 % erhöht.

Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der
tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wa-
gen- oder Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2024 gegenüber
dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet der jeweiligen Empfänger
nach den Nummern 3.1 bzw. 3.2 fortzuschreiben. Als Faktor
der Fortschreibung sind dabei 30 % der prozentualen Steige-
rung oder prozentualen Verminderung der Betriebsleistun-
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gen im Gebiet des jeweiligen Empfängers nach Nummer 3.1
oder 3.2 anzusetzen. 

Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten nach Einnahmeaufteilung in Niedersachsen zum
31. 1. 2025 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten zum 30. 4. 2023 um mehr als 10 %, sind die nach
den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den
über die Bagatellgrenze von 5 % hinausgehenden Prozent-
satz für alle Empfänger im Land abzusenken.

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tari-
fen, DT und dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zu-
grundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der
jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die
Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte. 
5.4.1.2 Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2024
sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln.

Für Jobtickets und das bundesweite solidarische Semes-
terticket zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten
bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden.
Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeldein-
nahmen aus dem Deutschlandticket, insbesondere für die
Deckung von Vertriebsaufwendungen, ist nicht zulässig. 

Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandwei-
ter Gültigkeit nach dem 15. 1. 2023 abgesenkt, sind bei der
Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Be-
rechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutsch-
landweiter Gültigkeit, mit Ausnahme von im Solidarmodell
verkauften Studierendentickets, alle verkauften Tickets mit
den am 1. 1. 2023 geltenden und über die durchschnittliche
prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen ggfs.
den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Prei-
sen anzusetzen. 

Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarif-
anpassung der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preis-
stufe gegenüber dem mit Stand vom 1. 10. 2023 beantragten
Tarif mit Stand vom 31. 12. 2023 um mehr als 8 %, können
für die Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der
jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise
zugrunde gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung von 8 %
zu zahlen gewesen wären.

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tari-
fen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket sind
die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der
Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-
schlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorgani-
sation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutsch-
landticket zu verteilen.
5.4.2 Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleis-
tungen nach dem SGB IX sind die um die Tarifanpassungen
gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähi-
gen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezem-
ber 2019 und die nach Maßgabe der Nummer 5.4.1.2
errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den
Zeitraum Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln und für
diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das Jahr 2024
festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu be-
rechnen. 

Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne
Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landes-
weiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschland-
ticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerech-
neten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen und gemäß
Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen
Fahrgeldeinnahmen aus der maßgebenden Einnahmeauftei-
lung. Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten
Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen. 
5.4.3 In der Nummer 5.4.1 entsprechenden Weise ist die
ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Ausgleichs-
zahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 

Einsparungen der Empfänger nach den Nummern 3.1 und
3.2 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegen-
zurechnen. 
5.4.4 Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des
Deutschlandtickets durch entstandene Vertriebsmehrkosten
in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern nach
den Nummern 3.1 und 3.2 bzw. über diese den Verkehrsun-
ternehmen, die — selbst oder mittelbar über ihre Vertriebs-
dienstleister — das Deutschlandticket vertreiben, folgende
Pauschale gewährt: 
Für jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro
Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,50 EUR ge-
währt. Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutschland-
ticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag
von 1,20 EUR gewährt. 

Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich verkaufte
Zahl von Monatsstücken der Deutschlandticket-Abonnements
vor Einnahmeaufteilung. Ergibt sich aus dem späteren Zu-
scheidungsbetrag im Rahmen der Einnahmeaufteilung rech-
nerisch eine andere Zahl von Tickets, so ist dies unbeacht-
lich. 

Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem zweiten
Schritt der nachfolgende Abzug vorzunehmen, um auch vor
Einführung bereits vorhandene Vertriebskosten zu berück-
sichtigen: 

Für jedes am 30. 4. 2023 bestehende Abonnement (Kun-
denzahl) wird ein Abzug von acht Tickets als Chipkarte vor-
genommen. Maßgeblich ist dabei die Kundenzahl, die nach
Nummer 5.4.4, Sätze 1 bis 4 des Bezugserlasses für den Aus-
gleich 2023 ermittelt wurde. 

Es ist durch geeignete vertragliche Regelungen mit den für
den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicherzustellen,
dass die Pauschalen aufwandsgerecht ausgereicht werden. 

Führt die Berechnung der Vertriebspauschale zu einem
negativen Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu berück-
sichtigen. 

Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzli-
che Betriebsleistungen.
5.4.5 Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4
errechneten Minderungen ist der ausgleichsfähige Betrag. 
5.4.6 Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistun-
gen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger oder mehrerer
Bundesländer und können die nicht gedeckten Ausgaben
nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet
der Aufgabenträger oder Bundesländer zugeordnet werden,
sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen
Aufgabenträgers oder Bundeslandes erbrachten Fahrzeug-,
Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2024 den Auf-
gabenträgern oder Bundesländern zuzuordnen. 

Die beteiligten Aufgabenträger können eine abweichende
Aufteilung vereinbaren. Bei die Landes- oder Bundesgrenze
überschreitenden Verkehren haben die Empfänger nach den
Nummern 3.1 und 3.2 die Zustimmung der Bewilligungsbe-
hörde einzuholen.  

6. Sonstige Bestimmungen 
6.1 Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billig-
keitsleistungen nach Nummer 4 an Verkehrsunternehmen eine
Überkompensation der aus der Einführung des Deutsch-
landtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausge-
schlossen ist. 

Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der Über-
kompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung
als Maßstab auch nur die Mindestanforderungen aus dem
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung
kommen. 

Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe
der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunter-
nehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutsch-
landticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunterneh-
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mens sowie auf seine Kosten (Vertriebsmehrkosten), soweit
diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen
bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden. Im
Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprüft, ob die
Voraussetzungen der Nummer 5.4.4 vorliegen. Sonstige Kos-
ten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand die-
ser Überkompensationskontrolle.

6.2 Die Empfänger und die erlösverantwortlichen Verkehrs-
unternehmen sind von der Bewilligungsbehörde oder im
Weiterleitungsverhältnis darauf hinzuweisen, dass es sich bei
den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen i. S. von
§ 264 StGB handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser
Vorschrift strafbar ist. 

Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

6.3 Die Empfänger und erlösverantwortlichen Verkehrsun-
ternehmen sind von der Bewilligungsbehörde oder im Wei-
terleitungsverhältnis zu verpflichten, dass sichergestellt wird,
dass gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des
Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren
zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket
auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die
von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen e. V., der Deutschlandtarifverbund
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunterneh-
men e. V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V.
gebildete Einnahmeaufteilungsverfahren-Clearingstelle gemel-
det werden.

Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle
erfolgt bis zum 20. Kalendertag des Folgemonats. Die Mel-
dung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum
50. Tag nach Ende eines Monats. Die Meldung der vorläufi-
gen Soll-Einnahmen einschließlich tariflicher Fortschreibung
gemäß dieser Richtlinie erfolgt einmalig monatsscharf für
das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. 2. 2024. Sie ist erforderli-
chenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.

6.4 Die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.3 sind zu
verpflichten, bis zum 31. 3. 2026 die tatsächlich entstande-
nen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Num-
mer 5.4 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 

Um sicherzustellen, dass sie die Nachweispflicht gegen-
über dem Land fristgerecht erfüllen können, haben Empfän-
ger nach Nummer 3.1 in den Weiterleitungsverhältnissen
angemessene Fristen für die Empfänger nach Nummer 3.2
und die Verkehrsunternehmen für deren Nachweisführung
zu setzen. 

Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Ver-
bundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der
Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeauftei-
lungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2
ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate
Januar bis Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung einer
Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers über die
Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif
oder nach BBDB-Tarif beizufügen. 

Weiterhin ist jeder Empfänger oder jedes erlösverantwort-
liche Verkehrsunternehmen von der Bewilligungsbehörde oder
im Weiterleitungsverhältnis zu verpflichten, seinem Nach-
weis die Anzahl der Abonnenten i. S. der Nummer 5.4.1.1 zu
den Stichtagen 30. 4. 2023 und 31. 1. 2025 beizulegen. 

Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern
und die Bescheinigung von weiteren Angaben durch Dritte
(Wirtschaftsprüferin/Wirtschaftsprüfer, Steuerberaterin/Steu-
erberater und Rechnungsprüfungsämter) verlangen.

Die Bewilligungsbehörde macht Vorgaben zu Form, Inhalt
und Übermittlung des Verwendungsnachweises.

6.5 Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der
nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nummer 5.4
hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzin-
sen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 

Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichs-
fähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine An-
passung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 

Die Billigkeitsleistungen werden daher vorläufig und un-
ter dem Vorbehalt der Neufestsetzung entsprechend der Höhe
der tatsächlichen ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausga-
ben und der vorhandenen Mittel bewilligt und in Abschlägen
und ggf. einer Schlussüberweisung ausgezahlt. 

6.6 Der nach dieser Richtlinie gewährte Ausgleich kann
ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn der Emp-
fänger die Auflagen nach den Nummern 4.4 und 6.2 bis 6.5
nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt
hat.

7. Verfahren 

7.1 Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis
zum 30. 9. 2024 zu stellen. Die Bewilligungsbehörde kann
verspätete Anträge zulassen. 

Der Antrag hat die Berechnung oder Schätzung der vor-
aussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage
der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu ent-
halten. 

7.2 Bewilligungsbehörde ist die Landesnahverkehrsgesell-
schaft Niedersachsen mbH (LNVG), Kurt-Schumacher-Stra-
ße 5, 30159 Hannover. In eigener Aufgabenträgerfunktion ist
Bewilligungsbehörde der LNVG das Niedersächsische Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung,
Friedrichswall 1, 30159 Hannover.

7.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen
über die Minderungen gemäß der Nummer 5.4.1 sowie wei-
tere begründende Unterlagen beizufügen. 

Der Antrag ist formlos elektronisch zu stellen.

7.4 Die Bewilligungsbehörde fragt die Teilnahmebereitschaft
der Empfänger nach Nummer 3.1 ab. Der Empfänger nach
Nummer 3.1 kann, nachdem er seine Teilnahmebereitschaft
erklärt hat, einen ersten vereinfachten Antrag auf vorläufi-
gen Ausgleich und dessen Auszahlung für sich, Empfänger
nach Nummer 3.2 und die erlösverantwortlichen Verkehrs-
unternehmen in seinem Zuständigkeitsgebiet stellen. Der
Empfänger erhält bei Teilnahme bis zur Antragstellung nach
Nummer 7.1 in der Regel monatliche Vorauszahlungen. 

Soweit hierfür kein gesondertes Verfahren mit spezifischen
Prognosen geregelt ist, werden die monatlichen Vorauszah-
lungen in Höhe von jeweils 12,5 % der für das Jahr 2023 vor-
läufig gewährten Billigkeitsleistung gewährt. Die Vorauszahlun-
gen werden jeweils zum 20. eines Monats ausgezahlt. Im Falle
der Nummern 4.1 und 4.2 leiten die Empfänger die Voraus-
zahlungen unverzüglich weiter. Die Bewilligungsbehörde
kann Bedarfsprognosen abfragen.

7.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilli-
gungsbescheid näher geregelt. 

7.6 Die Empfänger nach den Nummern 3.1 und 3.2 sowie
die Verkehrsunternehmen sind von der Bewilligungsbehörde
oder im Weiterleitungsverhältnis darauf hinzuweisen, dass
eine Prüfung durch den BRH, den LRH oder das MW oder je-
weils deren Beauftragte erfolgen kann.

8. Schlussbestimmungen  

Dieser Erl. tritt am 1. 1. 2024 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2026 außer Kraft.

An die
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)
Nachrichtlich:
An
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Nieder-
sachsen
die Region Hannover
den Regionalverband Großraum Braunschweig
den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) — Landes-
gruppe Niedersachsen/Bremen —
den Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V

— Nds. MBl. Nr. 48/2023 S. 1118
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Anlage

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket 

(Stand: Beschluss des Koordinierungsrates vom 11. 12. 2023)

1. Grundsatz 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik

Deutschland und den Bundesländern gefördertes deutsch-
landweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
Es gilt ab dem 1. 5. 2023.

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das
Deutschlandticket und sind von allen teilnehmenden Ver-
kehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland
verbindlich anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergän-
zen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen
der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und
des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedingungen
der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des
SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des
ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts an-
deres ergibt.

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedin-
gungen des vertragshaltenden Verkehrsunternehmens.

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungs-

zeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge des SPNV im
tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der
zweiten Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des
ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teil-
nehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und
Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende
Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des
jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entspre-
chender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet
erstreckt.

Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen
und Obussen i. S. des Personenbeförderungsgesetzes sowie
mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42
und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen in-
soweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Abs. 4
PBefG allgemein zugänglich sind.

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die über-
wiegend zu touristischen oder historischen Zwecken betrie-
ben werden.

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutsch-
landticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon abwei-
chende Regelungen (z. B. im Rahmen von Integrationskon-
zepten) werden im Geltungsbereich des Deutschlandtickets
für den Schienenverkehr bekanntgegeben.

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als
persönlicher Fahrausweis in Form einer Chipkarte oder als
Handyticket1) ausgegeben, der mindestens den Namen und
Vornamen des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der
als Barcode-Ticket ausgegeben wird, beinhaltet zudem das
Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab
dem 1. 1. 2025 ausgestellten Chipkarten1). Das Deutschland-
ticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das
Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium
bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstel-
lung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31. 12. 2023
als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausge-
geben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutsch-
landticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legi-
timation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen
und bei Kontrollen vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendli-
chen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Le-
gitimation ein Schülerausweis.

Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die Legitimations-
pflicht.

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche
Mitnahme von Personen über sechs Jahren.

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung
der zweiten Wagenklasse. Ein Übergang in die erste Wagen-
klasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsver-
bünden, Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den
jeweiligen Tarifbestimmungen möglich.

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahr-
radkartenangebot zu erwerben, soweit die Fahrradmitnahme
auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkar-
tenangebot zu erwerben, soweit die Mitnahme auf der jewei-
ligen Fahrt entgeltpflichtig ist.

3. Vertragslaufzeit und Kündigung
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsun-

ternehmen, Verkehrsverbünden und Landestariforganisatio-
nen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen
bzw. über deren Vertriebskanäle erworben werden.

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben.
Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines
Monats möglich.

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen
und kann monatlich gekündigt werden. Die Kündigung muss
dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle
einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des
letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis
3.00 Uhr des Folgetags.

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung
mit anderen Produkten im Bereich des Personenverkehrs auch
eine feste Laufzeit von zwölf Monaten angeboten werden.

4. Beförderungsentgelt
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement be-

trägt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher Zahlung. Eine
jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann an-
geboten werden.

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B.
On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei
täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebs-
formen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein
Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben
werden.

5. Jobticket
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket an-

geboten werden.
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden,

deren Arbeitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsver-
bund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den
Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeit-
geber i. S. dieser Bestimmung können Unternehmen, Verwal-
tungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist
der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5 % Rabatt. Vor-
aussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zu-
schuss zum Jobticket leistet, der mindestens 25 % des Fahr-
preises gemäß Abschnitt 4 beträgt.

6. Fahrgastrechte
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrech-

te gemäß Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des Deutsch-
landtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeit-
karten im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und
veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter https://
deutschlandtarifverbund.de/. Das Entgelt für das Deutschland-
ticket gilt als erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt ge-
mäß § 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei Verspätung gemäß
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 EVO wird ausgeschlossen.

7. Erstattung
Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten

auch für das Deutschlandticket. Eine Erstattung wegen Krank-
heit setzt zudem voraus, dass die Bescheinigung eines Arz-
tes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über eine
Reiseunfähigkeit für einen Zeitraum von mehr als 21 zusam-
menhängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Erstat-
tung muss unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche
nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Ver-
waltung des vertragshaltenden Unternehmens gestellt wer-
den.

Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem betref-
fenden Monat geltende Monatseinzug, für Monatsteile pro
Tag 1/30 des in dem betreffenden Monat entrichteten Fahr-
gelds erstattet.

8. Semesterticket
Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticket-

vertrags Studierenden als solidarisches Deutschlandsemes-
terticket angeboten werden.
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Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt
60 % des Fahrpreises des regulären Deutschlandtickets. Nä-
heres zur Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrich-
tung und zur Erstattung enthält der Semesterticketvertrag.
Der für ein Semester gültige Preis ist der anteilige Preis des
Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des Semes-
ters jeweils für die Monate des Semesters in den Tarifbe-
stimmungen für das Deutschlandticket vorgegeben wird.

Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Laufzeit für
das jeweilige Semester ohne monatliche Kündbarkeit.

1) Ergänzt durch Beschluss des Koordinierungsrates vom 27. 11. 2023.
Diese Änderung erfolgt zum 1. 6. 2024. Eine frühere Änderung ist
zulässig.

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
für die Förderung von Beratungsleistungen 
zur Unterstützung bei der Antragstellung

im Zusammenhang mit einer EU-Fördermaßnahme
— „Horizont Impuls“ —

Erl. d. MW v. 20. 12. 2023 — 30-328 7027 —

— VORIS 77100 —

Bezug: RdErl. d. MB v. 15. 12. 2021 (Nds. MBl. S. 1909)
— VORIS 64100 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und
der VV zu § 44 LHO mit Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) zur Förderung von Kleinstun-
ternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)
Zuwendungen zur Unterstützung bei der Teilnahme an for-
schungs-, entwicklungs- und innovationsrelevanten EU-Di-
rektfördermaßnahmen in den Säulen 2 und 3 (hier nur EIC
Accelerator) bei Horizont Europa.

Zweck der Förderrichtlinie ist, niedersächsische KMU da-
bei zu unterstützen, Projektvorschläge sowie deren gemein-
same Erarbeitung mit europäischen Partnern oder Arbeits-
pakete in Projektvorschlägen für Verbundvorhaben in den
Säulen 2 „Globale Herausforderungen und industrielle Wett-
bewerbsfähigkeit Europas“ und 3 „Innovatives Europa“ von
Horizont Europa zu erarbeiten. 

Mit dieser Richtlinie will das Land Niedersachsen Grund-
lagen für eine erfolgreiche Beantragung und Durchführung
europäischer Projekte legen und niedersächsischen KMU
Unterstützung für den Auf- und Ausbau themenspezifischer
europäischer Partnerschaften gewähren.

Dadurch soll deren Beteiligung an EU-Direktfördermaß-
nahmen erhöht und die internationale Kooperationsfähig-
keit verbessert werden.
1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt gemäß den Re-
gelungen der
— Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 24. 6. 2021 mit gemeinsamen Bestim-
mungen für den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohä-
sionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und
den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakultur-
fonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds,
den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument
für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Vi-
sumpolitik (ABl. EU Nr. L 231 S. 159, Nr. L 450 S. 158;
2022 Nr. L 241 S. 16; 2023 Nr. L 65 S. 59), zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EU) 2023/435 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. 2. 2023 (ABl. EU Nr.
L 63 S. 1), — im Folgenden: Dachverordnung —,

— Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 28. 4. 2021 zur Einrichtung von Hori-
zont Europa, dem Rahmenprogramm für Forschung und
Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung
und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung

der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr.
1291/2013 (ABl. EU Nr. L 170 S. 1, Nr. L 336 S. 47; 2022
Nr. L 304 S. 105),

— Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. 6. 2021 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsions-
fonds (ABl. EU Nr. L 231 S. 60; 2022 Nr. L 13 S. 74),

— EU-Strukturfondsförderung 2021—2027; Rahmenrege-
lung der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung (ANBest-EFRE/ESF+) — Bezugs-
erlass —,

— Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom
18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1), zu-
letzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/2391 der
Kommission vom 4. 10. 2023 (ABl. EU Nr. 2023/2391
vom 5. 10. 2023) — im Folgenden: De-minimis-Verord-
nung —,

in der jeweils geltenden Fassung.
1.3 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die in dieser
Richtlinie enthaltenen Regelungen für das gesamte Landes-
gebiet, also für das Programmgebiet der Regionenkategorie
„Übergangsregion“ (ÜR) (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. b der Dach-
verordnung), bestehend aus den Landkreisen Celle, Cuxha-
ven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg,
Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen und Verden,
sowie für das aus dem übrigen Landesgebiet bestehende Pro-
grammgebiet der Regionenkategorie „stärker entwickelte Re-
gion“ (SER) (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. c der Dachverordnung).
1.4 Ein Anspruch der Antragsteller auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Gegenstand der Förderung ist die Inanspruchnahme ex-
terner Dienstleistungen zur Vorbereitung von europäischen
Projektanträgen niedersächsischer KMU in den Programmen
der Säule 2 von Horizont Europa oder des EIC Accelerators
in Säule 3 von Horizont Europa. Um Erfolgsaussichten von
EU-Anträgen zu erhöhen und Hürden für die Beteiligung
von KMU an solchen Projekten zu senken, werden externe
Dienstleistungen für die folgenden Maßnahmen gefördert:
2.1.1 Vorbereitung eines Antrags für einen Projektkoordi-

nator in der Säule 2 von Horizont Europa,
2.1.2 Vorbereitung eines Antrags für einen Partner in einem

Projektantrag in der Säule 2 von Horizont Europa,
2.1.3 Vorbereitung der zweiten Stufe (Vollantrag) als Teil-

nehmer am EIC Accelerator Säule 3 Horizont Europa.
2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 
2.2.1 Vorhaben, für die eine Förderung aus EFRE-Mitteln

anderer Landesprogramme oder aus anderen Mitteln
der EU, insbesondere des Europäischen Sozialfonds
Plus (ESF+), des Europäischen Fonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) oder des Europä-
ischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds
(EMFAF) erfolgt; dies gilt nicht, soweit die Vorausset-
zungen des Artikels 63 Abs. 9 der Dachverordnung
zur Unterstützung eines Vorhabens aus einem oder
mehreren Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
(ESI-Fonds) oder aus einem oder mehreren Program-
men und aus anderen Unionsinstrumenten gegeben sind.

2.2.2 Dienstleistungen, die bereits im Auftrag der EU, vom
Bund oder dem Land Niedersachsen im Rahmen des
zu beantragenden EU-Projekts kostenfrei, anteilig oder
voll finanziert oder zur Verfügung gestellt werden so-
wie solche, die im Rahmen eines öffentlichen Förder-
auftrags von entsprechenden Organisationen angebo-
ten werden.

2.2.3 Dienstleistungen
a) durch Betriebsangehörige,
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